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Betreff:  

Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI); Anpassung 
der Maßnahmeliste 
 

Sachverhalt: 

Im Jahr 2024 wurden der Stadt Remagen aus dem Landesprogramm „Kommunales 
Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)” Fördermittel in Höhe von 
510.000 EUR bewilligt. Die Förderung erfolgte mit einer Förderquote von 100 %. 
Vor dem Förderantrag hatte der Stadtrat neun verschiedene Teilmaßnahmen zur 
Umsetzung beschlossen, darunter zwei eigene städtische Förderprogramme zur 
direkten Unterstützung der Remagener Bürger*innen. Dies sind die 
Förderprogramme „Lastenfahrräder für Remagener Bürger*innen“ und „Pflanzen und 
Bäume für Remagener Bürger*innen“ in Höhe von jeweils 10.000 EUR im Jahr 2024. 
 
Die bereitgestellten Haushaltsmittel der beiden Teilmaßnahmen wurden im Jahr 
2024 nicht vollständig ausgeschöpft. Aufgrund dessen stehen im Jahr 2025 die 
restlichen entsprechenden, nicht abgerufenen Gelder in Höhe von insgesamt 10.000 
EUR zur Verfügung. Diese müssen im laufenden Jahr 2025 verwendet werden, um 
eine Rückzahlung an das Land zu vermeiden. 
Die Stadtverwaltung stellt eine sehr hohe Nachfrage der Bürger*innen im Bereich der 
dezentralen Energieerzeugung fest – insbesondere im Hinblick auf steckerfertige 
Photovoltaikanlagen („Balkonkraftwerke“). 
 
Vor diesem Hintergrund schlägt die Verwaltung vor, die verbliebenen Fördermittel in 
eine neue Teilmaßnahme zur Förderung von Balkonkraftwerken umzuschichten. 

 



Dabei ist vorgesehen, dass Anschaffungen rückwirkend ab dem 01.01.2025 
förderfähig sind, da bereits unterjährig eine hohe Nachfrage bestand. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 16.06.2025 mit dem 
Thema befasst und dem Stadtrat empfohlen, die Fördermittel umzuwidmen. 
Allerdings sei zu beachten, dass eine Doppelförderung ausgeschlossen wird, da 
bundesweit mehrere Fördermöglichkeiten gegeben seien. Auch sollten Antragsteller 
einen Nachweis über weitere, in Anspruch genommene, Fördermittel, vorlegen.  
 
Punkt 6 der als Anlage beigefügten Richtlinie wurde entsprechend überarbeitet.  

Finanzielle Auswirkungen: 

Die Gelder werden innerhalb des Fördertopfs „Kommunales Investitionsprogramm 
Klimaschutz und Innovation (KIPKI)” verschoben, sodass keine Mehrbelastung des 
kommunalen Haushalts entsteht. 

Beschlussvorschlag: 

Der Stadtrat beschließt, die offene Summe der beiden Teilmaßnahmen 
„Lastenfahrräder für Remagener Bürger*innen“ und „Pflanzen und Bäume für 
Remagener Bürger*innen“, in Höhe von 10.000 EUR in die Förderung von 
Balkonkraftwerken umzuwidmen. 
 
 

Anlage/n: 

Entwurf_Richtlinie_Balkonkraftwerke_neu.docx 
 
 
 
Remagen, den 27.06.2025 
 
 

    
___________  ___________   
B. Ingendahl   M. Göttlicher    
Bürgermeister  Büroleiter    
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